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Verordnung
über die Berufsausbildung 

zum Personaldienstleistungskaufmann/
zur Personaldienstleistungskauffrau

Vom 13. Februar 2008
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 233 vom 29. Februar 2008)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBI. I S. 931), von denen § 4 Abs. 1 durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung:

§ 1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau
wird nach § 4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

§ 2

Dauer der Berufsausbildung

Die Ausbildung dauert drei Jahre.

§ 3

Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan
(Anlage 1, Sachliche Gliederung) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (be-
rufliche Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungsrahmenplan (Anlage 2, Zeitliche
Gliederung) abweichende Organisation der Ausbildung ist insbesondere zulässig, soweit
betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

(2) Die Berufsausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann/zur Personaldienstleis-
tungskauffrau gliedert sich wie folgt (Ausbildungsberufsbild):

Abschnitt A

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:

1. Personalgewinnung:

1.1 Personalanwerbung,

1.2 Bewerberberatung,

1.3 Personalauswahl,

1.4 Personaleinstellung und Personalvermittlung;
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2. Personaleinsatz:

2.1 Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung,

2.2 Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,

2.3 Personalführung und Personalbetreuung,

2.4 Personalsachbearbeitung,

2.5 Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen;

3. Berufsfelderschließung;

4. Auftragsakquisition und Auftragsdurchführung, Marketing:

4.1 Auftragsspezifische Arbeitsplatzanalyse und Personalbedarfsanalyse,

4.2 Marketing, Kundenbindung und Kundenbetreuung,

4.3 Angebotskalkulation und Verträge,

4.4 Kontrolle der Vertragserfüllung;

5. Kommunikation und Kooperation:

5.1 Kommunikation,

5.2 Teamarbeit und Kooperation,

5.3 Konfliktmanagement;

6. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle;

7. Berufsbezogene Rechtsanwendungen;

Abschnitt B

Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:

1. Der Ausbildungsbetrieb:

1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebes,

1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften,

1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

1.4 Umweltschutz;

2. Arbeitsgestaltung:

2.1 Lern- und Arbeitstechniken,

2.2 Qualitätssicherung betrieblicher Arbeitsabläufe,

2.3 Informations- und Kommunikationssysteme,

2.4 Datenschutz und Datensicherheit;

3. Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben.

§ 4

Durchführung der Berufsausbildung

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so
vermittelt werden, dass die Auszubildenden zur Ausübung eine qualifizierten beruflichen Tä-
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tigkeit im Sinne von § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbeson-
dere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung
ist auch in den Prüfungen nach den §§ 5 und 6 nachzuweisen.

(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für die
Auszubildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist
Gelegenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit
zu führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig
durchzusehen.

§ 5

Zwischenprüfung

(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll
zur Mitte des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 2 für das erste Ausbildungsjahr
aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunter-
richt zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Die Zwischenprüfung findet im Prüfungsbereich Personaldienstleistungsmarkt und Per-
sonalsachbearbeitung statt.

(4) Für den Prüfungsbereich Personaldienstleistungsmarkt und Personalsachbearbeitung
bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er

a) Personaldienstleistungen darstellen und unterscheiden,

b) den Personalbeschaffungsmarkt nutzen,

c) personalwirtschaftliche Vorgänge bearbeiten

kann;

2. der Prüfling soll schriftliche Aufgaben bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten.

§ 6

Abschlussprüfung

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die
dafür erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden,
für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zu-
grunde zu legen.
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(2) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage 1 aufgeführten Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(3) Die Abschlussprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen:

1. Personalwirtschaftliche Prozesse,

2. Auftragsgewinnung, -bearbeitung und -steuerung,

3. Personal- und Kundenberatung,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(4) Für den Prüfungsbereich Personalwirtschaftliche Prozesse bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er

a) Personal gewinnen, auswählen und einsetzen,

b) Personalsachbearbeitung durchführen,

c) rechtliche Vorschriften anwenden und

d) Gesundheitsschutz bei der Arbeit und den Umweltschutz berücksichtigen

kann;

2. der Prüfling soll schriftliche Aufgaben bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten.

(5) Für den Prüfungsbereich Auftragsgewinnung, -bearbeitung und -steuerung bestehen fol-
gende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er mit Auftragsgewinnung, -bearbeitung und -steue-
rung zusammenhängende Prozesse gestalten und analysieren kann;

2. hierfür sind aus folgenden Tätigkeiten mindestens zwei auszuwählen:

a) Aufträge gewinnen und auswählen,

b) auftragsspezifische Arbeitsplatz- und Gefährdungsanalysen durchführen und die
Einhaltung der Arbeitssicherheit veranlassen,

c) Personalbedarf analysieren,

d) Angebote entwickeln und kalkulieren,

e) Verträge abschließen,

f) Kosten erfassen und Leistungsabrechnungen erstellen,

g) Statistiken und Berichte für das Controlling anfertigen und auswerten und

h) qualitätssichernd bei den Abläufen vorgehen;

3. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe schriftlich bearbeiten und hierüber ein fallbezoge-
nes Fachgespräch führen, in dem das Vorgehen und die Entscheidungen im Gesamt-
prozess begründet sowie mögliche Alternativen dargestellt und erläutert werden;

4. die Prüfungszeit beträgt für die schriftliche Aufgabe 120 Minuten und für das fallbezo-
gene Fachgespräch höchstens 10 Minuten;

5. die schriftliche Aufgabe ist mit 75 Prozent und das fallbezogene Fachgespräch mit 25
Prozent zu gewichten.
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(6) Für den Prüfungsbereich Personal- und Kundenberatung bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er

a) adressatengerecht und kundenorientiert kommunizieren,

b) Konfliktsituationen bewältigen,

c) berufsfeldspezifische Informationen einbeziehen,

d) Personal beraten, betreuen und entwickeln oder Kunden beraten und betreuen

kann;

2. für die Aufgabenstellung durch den Prüfungsausschuss ist aus folgenden Tätigkeiten ei-
ne auszuwählen:

a) Bewerberrekrutierung,

b) Arbeitsvermittlung,

c) Kundenberatung,

d) Einsatzvorbereitung,

e) Personalführung und -betreuung;

andere Tätigkeiten können gewählt werden, wenn sie in gleicher Breite und Tiefe die in
Nummer 1 genannten Nachweise ermöglichen;

3. der Prüfling soll ein fallbezogenes Fachgespräch durchführen;

4. die Prüfungszeit für das fallbezogene Fachgespräch beträgt höchstens 20 Minuten, die
Vorbereitungszeit für den Prüfling höchstens 15 Minuten.

(7) Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben:

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zusammenhänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann;

2. der Prüfling soll schriftliche Aufgaben bearbeiten;

3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

(8) Die einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zugewichten:

1. Personalwirtschaftliche Prozesse 30 Prozent,

2. Auftragsgewinnung, -bearbeitung und -steuerung 30 Prozent,

3. Personal- und Kundenberatung 30 Prozent,

4. Wirtschafts- und Sozialkunde 10 Prozent.

(9) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen

1. im Gesamtergebnis mit mindestens „ausreichend“,

2. in mindestens drei Prüfungsbereichen mit mindestens „ausreichend“ und

3. in keinem Prüfungsbereich mit „ungenügend“ 

bewertet worden sind.

(10) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der mit schlechter als „ausreichend“
bewerteten Prüfungsbereiche, in denen Prüfungsleistungen mit eigener Anforderung und
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Gewichtung schriftlich zu erbringen sind, durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 Minu-
ten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei
der Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis von 2 : 1 zu gewichten.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2008 in Kraft.

Berlin, den 13. Februar 2008

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie

In Vertretung

Otremba
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9

Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3

1 Personalgewinnung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 1)

Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung 

zum Personaldienstleistungskaufmann/zur Personaldienstleistungskauffrau

– Sachliche Gliederung –

Abschnitt A: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Anlage 1

(zu § 3 Abs. 1 Satz 1)

1.1 Personalanwerbung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 1.1)

a) Personalbeschaffungsmarkt beobachten und auswerten

b) Anwerbungsmöglichkeiten, insbesondere Medien, Veranstaltungen, 
Netzwerke, Institutionen und Organisationen, nutzen

c) Direktansprache bei potenziellen Bewerbern anwenden

1.2 Bewerberberatung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 1.2)

a) Einstellungs- und Vermittlungsvoraussetzungen von Bewerbern prüfen

b) eigenes Unternehmen vorstellen

c) Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven aufzeigen

d) über Arbeitsbedingungen und Vergütung informieren

e) auf Qualifizierungsmöglichkeiten hinweisen

1.3 Personalauswahl
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 1.3)

a) Potenzialanalysen durchführen

b) Auswahlinstrumente einsetzen

c) Bewerberprofile ermitteln und dokumentieren

d) Anforderungs- und Bewerberprofile abgleichen

e) Auswahlentscheidungen treffen und begründen

1.4 Personaleinstellung und
Personalvermittlung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 1.4)

a) Vertragsunterlagen und Einstellungsdokumente zusammenstellen

b) Verträge abschließen

2 Personaleinsatz
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2)

2.1 Einsatzplanung und
Einsatzvorbereitung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2.1)

a) Personaleinsatz disponieren

b) Mitarbeiter auf Unternehmen und Arbeitsplätze vorbereiten

c) Mitarbeiter über Rechte und Pflichten aufklären

2.2 Gewährleistung von
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2.2)

a) Gefährdungsanalysen an Arbeitsplätzen durchführen und dokumen-
tieren

b) Hinweise zu Unfall- und Gesundheitsprävention geben und Maß-
nahmen zur Beseitigung von Gefährdungen einleiten und kontrollieren

2.3 Personalführung und
Personalbetreuung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2.3)

a) kontinuierliche Rückkopplung zu Mitarbeitern gestalten

b) Personaleinsatz anforderungsbezogen dokumentieren

c) Teambildungsprozesse unterstützen
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3

d) Zielvereinbarungen vornehmen, Entwicklungsgespräche führen und 
Mitarbeiterbeurteilung durchführen

e) Personal entwickeln und Weiterbildung planen

2.4 Personalsachbearbeitung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2.4)

a) Personalakten führen

b) Arbeitsnachweise, Fehlzeiten und Urlaubsplanung dokumentieren

c) Entgeltabrechnungen erstellen

d) Mitarbeiter über arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Bedingungen 
informieren

e) Personalstatistiken führen

2.5 Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 2.5)

a) Möglichkeiten der Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen 
unterscheiden

b) Maßnahmen im Rahmen der Beendigung von Beschäftigungsverhält-
nissen umsetzen

3 Berufsfelderschließung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 3)

a) unternehmensrelevante Berufe, deren Kompetenzanforderungen und 
Einsatzfelder unterscheiden

b) Informationen über Berufe und Tätigkeiten beschaffen und auswerten

c) Entwicklungen des Arbeitsmarktes beobachten und Veränderungen 
von Berufsfeldern und Berufen erfassen

4 Auftragsakquisition und
Auftragsdurchführung, Marketing
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 4)

4.1 Auftragsspezifische
Arbeitsplatzanalyse und
Personalbedarfsanalyse
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 4.1)

a) Unternehmensprofile erstellen

b) Arbeitsabläufe, Produktions- und Dienstleistungsketten analysieren

c) arbeitsplatzbezogene Anforderungsprofile erstellen

d) qualitativen und quantitativen Bedarf ermitteln und dabei spezifische 
Kundenbedürfnisse berücksichtigen

4.2 Marketing, Kundenbindung 
und Kundenbetreuung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 4.2)

a) Maßnahmen zur Kundenbindung durchführen

b) Marketingmaßnahmen durchführen

c) Kundenstamm betreuen und Kundenzufriedenheit sicherstellen

d) Marktentwicklungen beobachten und Ergebnisse auswerten

e) Auftragsakquisition durchführen

4.3 Angebotskalkulation und
Verträge
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 4.3)

a) Entscheidungsträger identifizieren

b) Leistungsbeschreibungen erstellen

c) kundengerechte Angebote entwickeln

d) Vertragstypen auswählen

e) Angebote unterbreiten und Vertragsverhandlungen führen

4.4 Kontrolle der Vertragserfüllung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 4.4)

a) Umsetzung der Vertragsvereinbarungen mit dem Kunden kontrollieren

b) Maßnahmen bei Vertragsstörungen einleiten
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3

5 Kommunikation und Kooperation
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 5)

5.1 Kommunikation
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 5.1)

a) Gespräche adressatengerecht führen

b) Wertschätzung und Vertrauensbildung als Grundlage erfolgreicher 
Kommunikation begreifen und umsetzen

c) konstruktive Kritik annehmen, umsetzen und äußern

5.2 Teamarbeit und Kooperation
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 5.2)

a) Aufgaben im Team planen und durchführen

b) Informationen über Arbeitsergebnisse austauschen und nutzen

c) interne Informationsprozesse gestalten

5.3 Konfliktmanagement
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 5.3)

a) Konfliktsituationen analysieren, versachlichen und dabei emotionale 
Momente berücksichtigen

b) Konfliktlösungsstrategien anwenden

c) eigene Handlungsmöglichkeiten einschätzen und Einbeziehung 
externer Unterstützung prüfen

6 Kaufmännische Steuerung und
Kontrolle 
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 6)

a) Rechnungswesen und Controlling als kaufmännische Informations- 
und Steuerungsinstrumente begründen

b) Kosten erfassen und Aufträge nachkalkulieren

c) betriebliche Leistungen kalkulieren und bewerten

d) Leistungsabrechnungen erstellen, Maßnahmen bei Zahlungsverzug 
einleiten

e) Statistiken für Controlling erstellen und auswerten, Maßnahmen für 
das Unternehmen ableiten, Berichte erstellen

7 Berufsbezogene
Rechtsanwendungen
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 7)

a) Rechtliche Vorschriften im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen 
beachten

b) Vertragstypen der Personaldienstleistung unterscheiden

c) Vorschriften zur Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitsvermittlung 
anwenden
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3

1 Der Ausbildungsbetrieb
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 1)

1.1 Stellung, Rechtsform und Struk-
tur des Ausbildungsbetriebes
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 1.1)

a) Stellung des Ausbildungsbetriebes im Rahmen der Gesamtwirtschaft 
erklären

b) Bedeutung des Personaldienstleistungsbereiches erläutern

c) Rechtsform und Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebes erklären

d) Einflüsse marktwirtschaftlicher Größen auf den Ausbildungsbetrieb 
unterscheiden

1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial-
und tarifrechtliche Vorschriften
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 1.2)

a) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen und 
Aufgaben der Beteiligten im dualen System beschreiben

b) betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung ver-
gleichen

c) Bedeutung lebensbegleitenden Lernens für die berufliche und 
persönliche Entwicklung sowie für den Betrieb darstellen; berufliche 
Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten darstellen

d) gesetzliche, tarifliche und betriebliche Arbeitszeitregelungen beachten

e) Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte betriebsverfassungsrecht-
licher Organe erklären

f) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären

1.3 Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 1.3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz fest-
stellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen 
einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen

1.4 Umweltschutz
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 1.4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und 
seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt-
schutzes anwenden

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- 
und Materialverwendung nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umweltschonenden 
Entsorgung zuführen

Abschnitt B: Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3

2.1 Lern- und Arbeitstechniken
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 2.1)

a) Lernformen der beruflichen Bildung beschreiben und Lernstrategien 
anwenden

b) Arbeits- und Organisationsmittel ökonomisch einsetzen

c) Vorgangsbearbeitung dokumentieren

d) Möglichkeiten funktionaler und ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung 
nutzen

e) die eigene Arbeit systematisch und qualitätsbewusst planen, durch-
führen und kontrollieren

f) Instrumente der Projektarbeit anwenden

2 Arbeitsgestaltung
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 2)

2.2 Qualitätssicherung betrieblicher
Arbeitsabläufe
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 2.2)

a) bei Auftragsvergabe und Informationsweitergabe Schnittstellen 
berücksichtigen

b) Einflussfaktoren auf die Qualität an der eigenen Prozesskette analy-
sieren und qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitskontext 
durchführen

c) betriebliche Prozessabläufe analysieren und bewerten

d) Vorschläge zur Qualitätsentwicklung erarbeiten

e) Bedeutung von Qualitätssicherung und Kundenzufriedenheit erläutern

2.3 Informations- und
Kommunikationssysteme
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 2.3)

a) Informations- und Kommunikationsmedien auswählen und nutzen

b) Standardsoftware und betriebsspezifische Software anwenden

2.4 Datenschutz und Datensicherheit
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 2.4)

a) Daten erfassen, sichern und pflegen

b) Regelungen des Datenschutzes einhalten

3 Anwenden einer Fremdsprache
bei Fachaufgaben
(§ 3 Abs. 2 Abschnitt B Nr. 3)

a) fremdsprachige Fachbegriffe anwenden

b) im Ausbildungsbetrieb übliche fremdsprachige Informationen aus-
werten

c) einfache Auskünfte in einer Fremdsprache erteilen und einholen
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Ausbildungsrahmenplan 
für die Berufsausbildung 

zum Personaldienstleistungskaufmann/zur Personaldienstleistungskauffrau

– Zeitliche Gliederung –

Anlage 2

(zu § 3 Abs. 1 Satz 2)

Während der gesamten Ausbildungszeit sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
der Berufsbildposition aus 

Abschnitt B Nr. 3 Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben 

zu vermitteln.

Erstes Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.1 Personalanwerbung, Lernziele a und b,

Abschnitt A Nr. 1.2 Bewerberberatung, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 3 Berufsfelderschließung, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 5.1 Kommunikation, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 5.2 Teamarbeit und Kooperation, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 6 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Lernziel b,

Abschnitt B Nr. 1.1 Stellung, Rechtsform und Struktur des Ausbildungsbetriebes,

Abschnitt B Nr. 1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften, Lernziele a bis c,

Abschnitt B Nr. 1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

Abschnitt B Nr. 1.4 Umweltschutz,

Abschnitt B Nr. 2.3 Informations- und Kommunikationssysteme

zu vermitteln.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnis-
se und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.4 Personaleinstellung und Personalvermittlung, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 2.4 Personalsachbearbeitung, Lernziele a und b,

Abschnitt A Nr. 4.2 Marketing, Kundenbindung und Kundenbetreuung, Lernziele a und b,

Abschnitt A Nr. 4.3 Angebotskalkulation und Verträge, Lernziel d,

Abschnitt B Nr. 2.1 Lern- und Arbeitstechniken, Lernziele a bis d,

Abschnitt B Nr. 2.4 Datenschutz und Datensicherheit

zu vermitteln.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.2 Bewerberberatung, Lernziele a und d,

Abschnitt A Nr. 2.3 Personalführung und Personalbetreuung, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 2.4 Personalsachbearbeitung, Lernziele c und d,

Abschnitt A Nr. 2.5 Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 4.1 Auftragsspezifische Arbeitsplatzanalyse und Personalbedarfsanalyse, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 5.2 Teamarbeit und Kooperation, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 7 Berufsbezogene Rechtsanwendungen, Lernziel b,

Abschnitt B Nr. 1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften, Lernziel f,

zu vermitteln.



Zweites Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.1 Personalanwerbung, Lernziel c,

Abschnitt A Nr. 2.1 Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung, Lernziele b und c,

Abschnitt A Nr. 2.4 Personalsachbearbeitung, Lernziel e,

Abschnitt A Nr. 5.1 Kommunikation, Lernziel c,

Abschnitt A Nr. 7 Berufsbezogene Rechtsanwendungen, Lernziele a und c,

Abschnitt B Nr. 1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften, Lernziele d und e,

Abschnitt B Nr. 2.1 Lern- und Arbeitstechniken, Lernziel e,

zu vermitteln.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt drei bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 2.2 Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,

Abschnitt A Nr. 2.3 Personalführung und Personalbetreuung, Lernziele b und c,

Abschnitt A Nr. 3 Berufsfelderschließung, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 4.2 Marketing, Kundenbindung und Kundenbetreuung, Lernziel c,

Abschnitt A Nr. 5.3 Konfliktmanagement

zu vermitteln.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis sechs Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.3 Personalauswahl, Lernziele a bis d,

Abschnitt A Nr. 4.1 Auftragsspezifische Arbeitsplatzanalyse und Personalbedarfsanalyse, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 4.2 Marketing, Kundenbindung und Kundenbetreuung, Lernziele d und e,

Abschnitt A Nr. 4.3 Angebotskalkulation und Verträge, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 6 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Lernziele a, c und d,

Abschnitt B Nr. 2.2 Qualitätssicherung betrieblicher Arbeitsabläufe, Lernziele a bis c,

zu vermitteln.

Drittes Ausbildungsjahr

(1) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.3 Personalauswahl, Lernziel e,

Abschnitt A Nr. 2.1 Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung, Lernziel a,

Abschnitt A Nr. 4.1 Auftragsspezifische Arbeitsplatzanalyse und Personalbedarfsanalyse, Lernziele c und d,

Abschnitt A Nr. 4.4 Kontrolle der Vertragserfüllung,

Abschnitt A Nr. 5.2 Teamarbeit und Kooperation, Lernziel c,

Abschnitt A Nr. 6 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Lernziel e,

Abschnitt B Nr. 2.2 Qualitätssicherung betrieblicher Arbeitsabläufe, Lernziele d und e,

zu vermitteln.

(2) In einem Zeitraum von insgesamt vier bis fünf Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.2 Bewerberberatung, Lernziele c und e,

Abschnitt A Nr. 2.3 Personalführung und Personalbetreuung, Lernziele d und e,

Abschnitt A Nr. 2.5 Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 3 Berufsfelderschließung, Lernziel c,
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Abschnitt A Nr. 5.1 Kommunikation, Lernziel b,

Abschnitt B Nr. 2.1 Lern- und Arbeitstechniken, Lernziel f,

zu vermitteln.

(3) In einem Zeitraum von insgesamt zwei bis vier Monaten sind schwerpunktmäßig die Fertigkeiten, Kennt-
nisseund Fähigkeiten der Berufsbildpositionen aus

Abschnitt A Nr. 1.4 Personaleinstellung und Personalvermittlung, Lernziel b,

Abschnitt A Nr. 4.3 Angebotskalkulation und Verträge, Lernziele b, c und e,

zu vermitteln.
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Rahmenlehrplan
für den Ausbildungsberuf 

Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. November 2007)

Teil I: Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konfe-
renz der Kultusminister der Länder beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Mindestanforde-
rungen.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsaus-
bildung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vor-
aussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Unterrichtsgestal-
tung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmittelbar gefördert wird, besonders
berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes
Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zwei-
ten Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Abstim-
mung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen
Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den an-
deren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen be-
rufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung
zu vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all-
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Be-
rufsschule geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht
orientiert sich außerdem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen
Ordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder

• Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15. März
1991) hat die Berufsschule zum Ziel,

• „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art
verbindet;

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln;

• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken;

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben
verantwortungsbewusst zu handeln“.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung be-
tont;
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• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi-
kationen vermitteln;

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega-
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden;

• Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit
vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen;

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern;

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah-
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und, soweit es im Rahmen des berufsbezo-
genen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel

• Arbeit und Arbeitslosigkeit,

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden-
tität,

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier ver-
standen als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten
Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompe-
tenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen Wissens und
Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und
das Ergebnis zu beurteilen.

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit die Entwick-
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuent-
wickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Ver-
antwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wert-
vorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben und zu gestal-
ten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verant-
wortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung
sozialer Verantwortung und Solidarität.

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozialkompetenz sind
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz.

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorge-
hen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situationen zu verste-
hen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzuneh-
men, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge
selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord-
nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Be-
rufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nut-
zen.

Teil III: Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschu-
le zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbst-
ständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches Handeln so-
wie in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Die-
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ses Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Er-
gebnisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für
das Lernen in und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die Aus-
wahl der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Handeln).

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich nach-
vollzogen (Lernen durch Handeln).

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, gegebe-
nenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden.

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum Beispiel technische,
sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus-
wirkungen reflektiert werden.

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der Konfliktbewältigung,
sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Struk-
turen miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil-
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen –
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann/zur Perso-
naldienstleistungskauffrau ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Personaldienstleistungskauf-
mann/zur Personaldienstleistungskauffrau vom 13. Februar 2008 (BGBl. I S. 233) abgestimmt.

Personaldienstleistungskaufleute sind in Personaldienstleistungsunternehmen oder in Personalabteilungen
von Unternehmen tätig. Sie nehmen dort Aufgaben in den Bereichen Personalgewinnung, -einstellung, Perso-
naleinsatzplanung und -durchführung, Personalsachbearbeitung, Personalführung und -entwicklung wahr. Sie
sind zuständig für die Kundengewinnung, -betreuung und -bindung und die Auftragsbearbeitung. Damit liegt ihr
Handlungsfeld im Dreieck zwischen den Personaldienstleistungsunternehmen/-abteilungen, den Kundenunter-
nehmen und dem zu vermittelnden bzw. zu betreuenden Personal. Die dadurch erzeugte Mehrschichtigkeit führt
zu entsprechenden Kompetenzanforderungen, die im Rahmenlehrplan berücksichtigt sind.

Personaldienstleistungskaufleute benötigen ein hohes Maß an Sicherheit in den Bereichen Kommunikation,
Moderation und Konfliktlösung. Sie entwickeln Analysefähigkeit in Bezug auf Bewerberprofile, Arbeitsplatzan-
forderungen im Kundenunternehmen, Marktentwicklungen sowie betriebliche Werteströme. Sie beherrschen
Recherche- und Dokumentationsinstrumente und berücksichtigen Rechtsvorschriften, insbesondere der Arbeit-
nehmerüberlassung und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Unter Beachtung von Qualitätskriterien steuern
sie selbstständig Prozesse.

Der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien wird durchgängig in allen Ausbildungsjah-
ren im Gesamtumfang von ca. 80 Unterrichtsstunden integrativ vermittelt.

Die Vermittlung von fremdsprachlichen Qualifikationen gemäß der Ausbildungsordnung zur Entwicklung ent-
sprechender fremdsprachlicher Kommunikationsfähigkeit ist mit 40 Unterrichtsstunden in die Lernfelder inte-
griert. Des Weiteren können 80 Unterrichtsstunden berufsspezifische Fremdsprachenvermittlung als freiwillige
Ergänzung der Länder angeboten werden.

Die Zielformulierungen und Inhalte der Lernfelder des Rahmenlehrplans sind in ihrer didaktisch-methodischen
Umsetzung auf den Erwerb von beruflicher Handlungskompetenz ausgerichtet. Die Ziele beschreiben den Qua-
lifikationsstand am Ende des jeweiligen Lernprozesses. Die im Lehrplan angegebenen Inhalte sind die die Ziele
konkretisierenden Mindestinhalte. Der Erwerb der angestrebten Kompetenzen ist durch die Bearbeitung von
Lernsituationen in allen Ausbildungsjahren sicherzustellen.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder 
für den Ausbildungsberuf

Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr

1 Die Ausbildung verantwortlich mitgestalten 40

2 Struktur und Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebes erkunden 
und präsentieren 80

3 Personalsachbearbeitung durchführen 100

4 Personal gewinnen 100

5 Personal einstellen 80

6 Personaleinsatz vorbereiten und durchführen 80

7 Personaldienstleistungen vermarkten 60

8 Betriebliche Werteprozesse dokumentieren und auswerten 60

9 Aufträge akquirieren und bearbeiten 100

10 Personal führen und fördern 80

11 Rahmenbedingungen für Personaldienstleistungen berücksichtigen 60

12 Berufsbezogenes Projekt planen, durchführen und auswerten 40

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280
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Lernfeld 1: Die Ausbildung verantwortlich mitgestalten 1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler erschließen sich die Grundlagen ihrer beruflichen Ausbildung.
Sie setzen sich mit dem System der dualen Berufsausbildung auseinander und erfassen die Aufgaben der an der
Berufsausbildung beteiligten Personen und Einrichtungen. Vor dem Hintergrund ihrer Interessen beurteilen sie die
persönliche und gesellschaftliche Bedeutung der Berufsausbildung und artikulieren ihre Bedürfnisse unter Berück-
sichtigung von Rechten und Pflichten. Sie nehmen ihre Mitbestimmungsrechte wahr und beurteilen die Auswirkun-
gen von Tarifverträgen auf ihre Ausbildung.
Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen gestalten sie unter Beachtung von Arbeits-, Gesundheits- und Um-
weltschutzbestimmungen ihren Arbeitsplatz in eigener Verantwortung. Sie prüfen die eigene Entgeltabrechnung,
verschaffen sich einen Überblick über das System der sozialen Sicherung und ergreifen Maßnahmen zur privaten
Vorsorge. Sie analysieren mögliche Konfliktsituationen in der Ausbildung und entwickeln Lösungsmuster. Dazu
berücksichtigen sie betriebliche Regelungen und Vereinbarungen.
Die Schülerinnen und Schüler gestalten ihre Lernprozesse aktiv mit, entwickeln Lernstrategien und nutzen für das
Lernen Informations- und Kommunikationssysteme. Sie wenden die ihrem Lerntyp angemessenen Lern- und Ar-
beitstechniken an und nutzen Lernangebote.

Inhalte:
Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
Ausbildungsordnung/Rahmenlehrplan
Ausbildungsvertrag
Jugend- und Auszubildendenvertretung
staatliche, betriebliche und private Vorsorge
Betriebsordnung
Selbstorganisation des Lernens

Lernfeld 2: Struktur und Geschäftsfelder des Ausbildungsbetriebes 1. Ausbildungsjahr
erkunden und präsentieren Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler erschließen und präsentieren Strukturen und Geschäftsfelder von Anbietern perso-
nalwirtschaftlicher Dienstleistungen.
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Entwicklung der Personaldienstleistungsbranche auseinander. Sie
erfassen Marktzusammenhänge und analysieren marktwirtschaftliche und rechtliche Einflussgrößen. Dazu unter-
suchen sie den regionalen Arbeitsmarkt und definieren den Markt für Dienstleistungsangebote im Zusammenhang
mit der Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen. Sie analysieren die im Rahmen der Personalüberlassung oder 
-beschaffung von ihrem Unternehmen angebotenen oder angeforderten Berufe, deren Qualifikationen und Einsatz-
möglichkeiten.
Sie machen sich mit dem organisatorischen Aufbau ihres Ausbildungsbetriebes sowie Arbeits- und Informations-
prozessen vertraut, um ihre Aufgaben im Unternehmen einzuordnen. Sie vergleichen branchenübliche Rechtsfor-
men. Sie setzen sich mit der ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Verantwortung des Unternehmens aus-
einander.
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren strukturiert und mediengestützt ihre Arbeitsergeb-
nisse.

Inhalte:
Arbeitsmarktkennzahlen
Preisbildung am Arbeitsmarkt
gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung
Personalleasing, On-Site-Management, Personalvermittlung, Outplacement, Outsourcing
Leitungssysteme
Leitbild, Zielhierarchie, Zielkonflikte
Internetrecherche
Präsentationstechniken
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Lernfeld 3: Personalsachbearbeitung durchführen  1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler verrichten im Bereich der Personalverwaltung anfallende Tätigkeiten und wirken bei
deren Optimierung mit.
Dazu legen sie Personalakten an, dokumentieren Arbeitseinsätze, erfassen Zeiten, Personal- und Sozialkosten.
Dabei prüfen sie Arbeitsnachweise, erstellen und erläutern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Entgeltabrech-
nungen. Sie führen die gesetzlich vorgesehenen An- und Abmeldungen durch. Sie setzen die Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen um, berücksichtigen dabei arbeits- und mitbestimmungsrechtliche Gesichtspunkte,
fertigen Zeugnisse an und beraten über weitere Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie bilden den Personalbestand ab,
analysieren Fehlzeiten und bereiten Zahlenmaterial für personalwirtschaftliche Entscheidungen auf.
Die Schülerinnen und Schüler optimieren ihre Arbeitsprozesse in der Personalsachbearbeitung, indem sie Res-
sourcen- und Zeitplanungen vornehmen und Vorgänge dokumentieren. Sie erfassen, sichern und pflegen Daten un-
ter Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Beim Einsatz von Arbeits- und Organisationsmitteln berücksichtigen
sie ökonomische und ökologische Kriterien.

Inhalte:
Entgeltformen
Beitragsabführung an die gesetzliche Sozialversicherung
betriebliche Sozialleistungen
Lohnsteuerkarte
Arbeitsbescheinigung, Meldepflichten
Abmahnungen
Kündigungsarten
personalbezogene DV-Anwendungen
Intranetnutzung

Lernfeld 4: Personal gewinnen   1. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Konzeption für die Personalgewinnung und reflektieren dabei deren
Umsetzbarkeit in ihrem jeweiligen Ausbildungsbetrieb.
Sie erschließen sich unter Nutzung von Informationsmedien den Personalbeschaffungsmarkt. Auf Basis dieser
Marktdaten und möglicher Rekrutierungsstrategien wählen sie unter Kosten- und Zeitgesichtspunkten Personalbe-
schaffungswege aus und setzen zielgruppenspezifische Instrumente zur Personalgewinnung ein. Sie überprüfen
den Erfolg der Maßnahmen.
Die Schülerinnen und Schüler stellen Kontakte zu abgebenden Institutionen her, bauen Netzwerke auf und pflegen
Beziehungen zu Kooperationspartnern. Bei der Kontaktaufnahme mit Institutionen, Partnern sowie potenziellen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wenden sie situationsgerechte Gesprächstechniken an. Sie stellen Interessenten das
eigene Unternehmen vor, beraten sie hinsichtlich Einsatzmöglichkeiten sowie Entwicklungsperspektiven und infor-
mieren sie über Arbeitsbedingungen, Vergütung und Qualifizierungsmöglichkeiten.

Inhalte:
Stellenanzeige, Online-Akquisition, Messen
Bundesagentur für Arbeit
Rücklaufquoten, Einstellungsquoten
Kontaktdatenpflege
Interviews, Gesprächsleitfäden
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Lernfeld 5: Personal einstellen   2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler wählen Personalauswahlinstrumente aus und setzen diese situationsgerecht ein.
Sie prüfen Einstellungs- und Vermittlungsvoraussetzungen im Hinblick auf Anforderungsprofile. Sie unterscheiden
dabei Kompetenzen, Qualifikationen, Abschlüsse und Zertifikate. Sie bewerten Bewerbungsunterlagen, erstellen
Potenzialanalysen und führen Einstellungsgespräche. Dabei berücksichtigen sie Regelungen für besondere Arbeit-
nehmergruppen. Auf Basis der gewonnenen Daten legen sie Bewerberprofile an. Sie treffen eine Auswahl und
geben den Bewerberinnen und Bewerbern eine Rückmeldung zur getroffenen Entscheidung.
Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Vertragsunterlagen vor, schließen unter Beachtung von Rechtsnormen
Arbeitsverträge ab und führen neue Mitarbeiter in das eigene Unternehmen ein. Im Rahmen der Personalauswahl
führen sie administrative Tätigkeiten durch und beachten dabei Datenschutz und Datensicherheit.

Inhalte:
Dokumentenanalyse, Zeugnissprache
Leitfäden für Vorstellungsgespräche
Interviewtechniken
Assessment-Center, Testverfahren
arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen, Eingruppierung
Mitbestimmung
Equal Treatment
Empathiefähigkeit
Schriftverkehr, Terminverwaltung

Lernfeld 6: Personaleinsatz vorbereiten und durchführen  2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler bereiten den Einsatz des Personals vor, organisieren die Einsatzbegleitung und kon-
trollieren den Einsatzverlauf.
Sie gleichen die Anforderungen des Auftraggebers mit den Profilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und
bereiten Einsatzplanungsgespräche vor. Im Rahmen der Einweisung präzisieren sie die Arbeitsvorgaben sowie die
organisatorischen Gegebenheiten am Einsatzort und informieren über Rechte und Pflichten. Sie belehren über die
Regelungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Unfallschutz und stellen sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter alle Informationen erfasst haben.
Die Schülerinnen und Schüler treffen Maßnahmen zur Betreuung am Einsatzort. Sie überprüfen gemeinsam mit dem
Auftraggeber die Einhaltung der Regelungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Unfallschutz ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Bei Nichteinhaltung ergreifen sie entsprechende Maßnahmen.
Sie setzen sich mit dem jeweiligen Gesprächspartner angemessen auseinander und wenden bei Bedarf Strategien
zum Konfliktmanagement ein.

Inhalte:
Checklisten für Einsatzplanung
rechtliche Regelungen zu Arbeitsschutz und -sicherheit
gesetzliche Unfallversicherung
Arbeitszeitregelungen
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Lernfeld 7: Personaldienstleistungen vermarkten 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Marketingkonzeption zur Erweiterung des Kundenstammes und zur
Kundenbindung.
Sie beschaffen sich Informationen über mögliche Kunden und das Leistungsangebot der Konkurrenz. Auf dieser
Grundlage entwickeln sie Inhalte für ein Marketingkonzept, wenden Marketinginstrumente an und überprüfen deren
Wirkung am Markt. Sie identifizieren Kundengruppen und ergreifen Maßnahmen zur nachhaltigen Kundenbindung.
Die Schülerinnen und Schüler definieren Kriterien und Kennzahlen, die sowohl für das eigene Unternehmen als auch
für die Auftraggeber eine objektive Einschätzung der Dienstleistungsqualität ermöglichen. Zur Kundenverwaltung
und Kundenbetreuung nutzen sie Informations- und Kommunikationstechnologien.

Inhalte:
Marktforschung
Kundenprofil, ABC-Analyse
Leistungsportfolio
Beschwerdemanagement
Zufriedenheitsbefragungen
Zertifizierungssysteme
Datenbanknutzung

Lernfeld 8: Betriebliche Werteprozesse dokumentieren und auswerten 2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler nutzen Rechnungswesen und Controlling als kaufmännische Informations- und
Steuerungsinstrumente.
Sie erfassen Werteströme im Unternehmen, führen eine Erfolgsermittlung durch und analysieren das Betriebs-
ergebnis. Aus den Daten der Geschäftsbuchführung und der Kosten- und Leistungsrechnung ermitteln sie Kenn-
zahlen, bewerten diese und leiten daraus Maßnahmen zur Verbesserung betrieblicher Prozesse ab.
Die Schülerinnen und Schüler führen Nachkalkulationen von Aufträgen durch. Sie erstellen Berichte und Statistiken.

Inhalte:
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Kostenarten
Deckungsbeitrag
grafische Darstellungen
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Lernfeld 9: Aufträge akquirieren und bearbeiten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler akquirieren Aufträge, führen Vertragsverhandlungen, schließen Verträge ab und stel-
len die vertragsgemäße Abwicklung sicher.
Sie identifizieren Entscheidungsträger im Kundenunternehmen und ermitteln das Bedarfsprofil des Kunden. Dazu
führen sie Arbeitsplatz- und Personalbedarfsanalysen durch und erstellen Anforderungsprofile für das einzusetzen-
de Personal. Sie prüfen die Notwendigkeit kooperativer Auftragsdurchführung. Auf der Grundlage aller erfassten
Daten unterbreiten sie ein Angebot.
Die Schülerinnen und Schüler verhandeln und schließen Verträge unter Beachtung von formalen und rechtlichen
Vorgaben ab. In den Gesprächen setzen sie verkaufstypische Kommunikationstechniken ein und präsentieren das
eigene Leistungsspektrum kundengerecht. Sie erstellen die Kundenrechnung und überwachen den Zahlungsein-
gang. Sie kontrollieren die Umsetzung der Vertragsvereinbarungen. Bei Vertragsstörungen unterbreiten sie Lö-
sungsvorschläge.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Faktoren, die die Qualität der Auftragsdurchführung bestimmen.

Inhalte:
Telefonakquisition, Kundenbesuche, Mailing
Phasen des Verkaufsgesprächs
Argumentationstechnik, nonverbale Kommunikation
Stellenbeschreibung
Angebotskalkulation
branchenspezifische Vertragstypen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mahnverfahren

Lernfeld 10: Personal führen und fördern 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler führen und motivieren das Personal und unterstützen dessen berufliche Entwicklung.
Sie kommunizieren wertschätzend und vertrauensbildend mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, initiieren Team-
bildungsprozesse und wenden Konfliktlösungsstrategien an. Sie reflektieren ihr eigenes Führungsverhalten. Zur
Personalbeurteilung legen die Schülerinnen und Schüler Kriterien fest und wenden diese an. Sie erweitern ihre
Beurteilungskompetenz.
Sie analysieren den Personalentwicklungsbedarf. Unter Berücksichtigung von Arbeitsmarktanforderungen, Markt-
veränderungen und der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens leiten sie Ziele für die Personalentwicklung ab. In
Kenntnis der Lernformen der Berufs- und Erwachsenbildung wählen die Schülerinnen und Schüler Weiterbildungs-
maßnahmen aus und kontrollieren deren Erfolg.

Inhalte:
Führungsstile
Motivationsmöglichkeiten
Zielvereinbarung
Beurteilungsverfahren
Stärken- und Schwächenprofile
Coaching
Mediation
Learning on the Job, near the Job, off the Job
Jobenrichment, -enlargement, -rotation
Evaluationsmethoden
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Lernfeld 11: Rahmenbedingungen für Personaldienstleistungen 3. Ausbildungsjahr
berücksichtigen Zeitrichtwert: 60 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen Auswirkungen von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.
Zur dauerhaften Positionierung am Markt verschaffen sie sich einen Überblick über den ordnungspolitischen Rah-
men und die konjunkturelle Lage der Gesamtwirtschaft. Um Veränderungen zu erfassen, beobachten sie systema-
tisch den Arbeitsmarkt auch auf internationaler Ebene. Sie reflektieren Auswirkungen gesellschaftlicher Trends und
wirtschaftspolitischer Maßnahmen bezogen auf ihr Arbeitsfeld. Sie berücksichtigen Chancen und Risiken der
europäischen Integration und der Globalisierung bei der Entwicklung von Personaldienstleistungsangeboten.
Sie stellen Statistiken und Datenmaterial zusammen und werten diese Informationen aus. Sie überprüfen Berufs-
felder auf ihre Entwicklung und Veränderung und beziehen sie auf bestehende Klassifizierungen von Berufen.
Unter Beachtung der Qualifikationsanforderungen des Marktes reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihre Kom-
petenzen und Entwicklungsmöglichkeiten.

Inhalte:
erweiterter Wirtschaftskreislauf
Wirtschaftsordnungen
Interessenverbände
Unternehmenskonzentration
demografische Entwicklung, Erwerbsverhalten
Verlagerung von Produktionsstätten, Substitution von Produktionsfaktoren
Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik

Lernfeld 12: Berufsbezogenes Projekt planen, durchführen und auswerten 3. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler realisieren selbstständig ein Projekt im Rahmen von Personaldienstleistungen von der
Projektidee bis zur Ergebnispräsentation.
Sie arbeiten in Teams und nutzen unterschiedliche Kompetenzen der Teammitglieder. Sie klären Thema, Anlass,
Ausgangslage, Ziele und Machbarkeit des Vorhabens unter Berücksichtigung möglicher Chancen und Risiken so-
wie unterschiedlicher Interessenlagen.
Sie erstellen einen Projektstrukturplan und legen Ablauf, Termine, Ressourcen und Teilaufgaben fest. Sie recher-
chieren Informationen und bereiten diese auf. Die Schülerinnen und Schüler gestalten die erforderlichen Informa-
tions- und Kommunikationsprozesse. Sie realisieren das Projekt und kontrollieren den Projektstatus durch Soll-Ist-
Vergleich. Mit auftretenden Problemen setzen sie sich auseinander und ergreifen Maßnahmen zu deren Lösung.
Sie dokumentieren den Projektablauf und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler re-
flektieren die Projektprozesse und -ergebnisse. Dabei gehen sie konstruktiv mit Kritik um.

Inhalte:
Projektmanagementtechniken
Teambildungsprozess
Kostenplan
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Liste der Entsprechungen

zwischen

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb

in dem Ausbildungsberuf
Personaldienstleistungskaufmann/Personaldienstleistungskauffrau

Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen den Lernorten Berufs-
schule und Ausbildungsbetrieb.

Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre Kompetenzen an den bei-
den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwerben. Hierfür existieren unterschiedliche rechtliche
Vorschriften:

• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz.

• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans, der Bestandteil der
Ausbildungsordnung ist.

Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz gemeinsam
entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der
beruflichen Bildung („Gemeinsames Ergebnisprotokoll“) von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Aus-
bilderinnen und Ausbildern in ständiger Abstimmung zueinander erstellt.

In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans den Positionen des
Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und sachliche Abstimmung deutlich wird. Sie kann
somit ein Hilfsmittel sein, um die Kooperation der Lernorte vor Ort zu verbessern und zu intensivieren.
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Liste der Entsprechungen
zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan

der Berufsausbildung
zum Personaldienstleistungskaufmann/zur Personaldienstleistungskauffrau

Stand 17. Januar 2008

Abschnitt A: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Ausbildungsrahmenplanentwurf

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat

1–12 13–36 1 2 3

Schuljahr Lernfeld(er) vorher gleich später

Rahmenplanentwurf Abstimmung

1. Personalgewinnung

1.1 Personalanwerbung a) X X LF 4 X

b) X X LF 4 X

c) X X LF 4 X

1.2 Bewerberberatung a) X X LF 5 X

b) X X LF 4 X

c) X X X LF 5, LF 9 X

d) X X LF 3 X

e) X X LF 9 X

1.3 Personalauswahl a) X X LF 5 X

b) X X LF 5 X

c) X X LF 5 X

d) X X X LF 5, LF 10 X X

e) X X LF 5 X

1.4 Personaleinstellung und a) X X LF 5 X

-vermittlung b) X X X LF 5, LF 10 X

2 Personaleinsatz

2.1 Einsatzplanung und a) X X LF 6 X

-vorbereitung b) X X LF 6 X

c) X X LF 6 X

2.2 Gewährleistung von a) X X LF 6 X

Arbeitssicherheit und b) X X LF 6 X
Gesundheitsschutz
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Ausbildungsrahmenplanentwurf

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat

1–12 13–36 1 2 3

Schuljahr Lernfeld(er) vorher gleich später

Rahmenplanentwurf Abstimmung

2.3 Personalführung und a) X X X LF 3, LF 6 X X

-betreuung b) X X X LF 3, LF 6 X X

c) X X LF 9 X

d) X X LF 9 X

e) X X LF 9 X

2.4 Personalsachbearbeitung a) X X LF 3 X

b) X X LF 3 X

c) X X LF 3 X

d) X X LF 3 X

e) X X LF 3 X

2.5 Beendigung von a) X X LF 3 X

Beschäftigungsverhältnissen b) X X LF 3 X

3 Berufsfelderschließung a) X X LF 2 X

b) X X LF 12 X

c) X X LF 12 X

4 Auftragsakquisistion und 

-durchführung, Marketing

4.1 Auftragsspezifische a) X X X LF 7, LF 10 X

Arbeitsplatzanalyse und b) X X LF 10 X
Personalbedarfsanalyse

c) X X LF 10 X

d) X X LF 10 X

4.2 Marketing, Kundenbindung a) X X LF 7 X

und -betreuung b) X X LF 7 X

c) X X LF 7 X

d) X X LF 7 X

e) X X LF 10 X

4.3 Angebotskalkulation a) X X LF 10 X

und Verträge b) X X LF 10 X

c) X X LF 10 X

d) X X LF 10 X

e) X X LF 10 X

4.4 Kontrolle der Vertragserfüllung a) X X LF 10 X

b) X X LF 10 X
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Ausbildungsrahmenplanentwurf

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat

1–12 13–36 1 2 3

Schuljahr Lernfeld(er) vorher gleich später

Rahmenplanentwurf Abstimmung

5 Kommunikation und 

Kooperation

5.1 Kommunikation a) X X X X LF 1–12 X X X

b) X X X X X X X

c) X X X X X X X

5.2 Teamarbeit und Kooperation a) X X X X LF 3–12 X X X

b) X X X LF 2, LF 12 X X

c) X X X X LF 3–12 X X X

5.3 Konfliktmanagement a) X X X LF 6, LF 9 X X

b) X X X X LF 1, 6, 9, 12 X X X

c) X X LF 9 X

6 Kaufmännische Steuerung a) X X LF 8 X
und Kontrolle b) X X LF 8 X

c) X X X LF 8, LF 10 X X

d) X X LF 10 X

e) X X X LF 8, LF 12 X

7 Berufsbezogene a) X X LF 5 X
Rechtsanwendungen b) X X X LF 5, LF 10 X

c) X X LF 5, LF 6 X

Ausbildungsrahmenplanentwurf

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat

1–12 13–36 1 2 3

Schuljahr Lernfeld(er) vorher gleich später

Rahmenplanentwurf Abstimmung

1. Der Ausbildungsbetrieb

1.1 Stellung, Rechtsform und a) X X LF 2 X

Struktur des Ausbildungs- b) X X LF 2 X
betriebes

c) X X LF 2 X

d) X X LF 2, LF 11 X X

1.2 Berufsbildung, arbeits-, sozial- a) X X LF 1 X

und tarifrechtliche Vorschriften b) X X LF 1 X

c) X X LF 1 X

d) X X X LF 1, 5, 6 X X

e) X X X LF 1, 5, 6 X X

f) X X LF 1 X

Abschnitt B: Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
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Ausbildungsrahmenplanentwurf

Ausbildungsberufsbildposition Ausbildungsab-
schnitt im Monat

1–12 13–36 1 2 3

Schuljahr Lernfeld(er) vorher gleich später

Rahmenplanentwurf Abstimmung

1.3 Sicherheit und Gesundheits- a) X X X LF 1, LF 6 X X

schutz bei der Arbei b) X X X LF 1, LF 6 X X

c) X X X LF 1, LF 6 X X

d) X X X LF 1, LF 6 X X

1.4 Umweltschutz a) X X LF 1, LF 3 X

b) X X LF 1, LF 3 X

c) X X LF 1, LF 3 X

d) X X LF 1, LF 3 X

2 Arbeitsgestaltung

2.1 Lern- und Arbeitstechniken a) X X LF 1, LF 11 X X

b) X X LF 3 X

c) X X LF 3 X

d) X X LF 1 X

e) X X LF 3 X

f) X X LF 12 X

2.2 Qualitätssicherung betrieb- a) X X LF 10, LF 12 X

licher Arbeitsabläufe b) X X X LF 3, 9, 10 X X

c) X X LF 8 X

d) X X LF 7, LF 8 X

e) X X LF 7 X

2.3 Informations- und a) X X X X LF 2, 3, 7, X X

Kommunikationssysteme 11, 12

b) X X X X LF 4, 7, 11, 12 X X

2.4 Datenschutz und a) X X LF 3 X

Datensicherheit b) X X LF 5 X

3 Anwenden einer Fremd- a) X X X X X LF 1–12 X

sprache bei Fachaufgaben b) X X X X X X

c) X X X X X X


